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289 . Kundmachung: Geltungsbereich der drei am 20. April 1921 zu Barcelona abgeschlossenen
Übereinkommen (Übereinkommen und Statut über die Freiheit des Durchgangsver-
kehrs, Übereinkommen und Statut über das Regime der schiffbaren Wasserwege von
internationaler Bedeutung sowie Zusatzprotokoll zu dem Übereinkommen über das
Regime der schiffbaren Wasserwege von internationaler Bedeutung)

290 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Schiedssprüche

2 9 1 . Kundmachung: Geltungsbereich der Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten
Konflikten samt Ausführungsbestimmungen und Protokoll

292 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Geltendmachung von Unterhaltsan-
sprüchen im Ausland

2 9 3 . Kundmachung: Geltungsbereich des Protokolls über Privilegien und Immunitäten der Europäischen
Fernmeldesatellitenorganisation (EUTELSAT)

294 . Zusatzabkommen zum Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Europäischen
Patentorganisation über den Sitz der Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts

289. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich der drei am
20. April 1921 zu Barcelona abgeschlossenen
Übereinkommen (Übereinkommen und Statut
über die Freiheit des Durchgangsverkehrs,
Übereinkommen und Statut über das Regime
der schiffbaren Wasserwege von internationa-
ler Bedeutung sowie Zusatzprotokoll zu dem
Übereinkommen über das Regime der schiffba-
ren Wasserwege von internationaler Bedeu-

tung)

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Slowenien die Weiteranwen-
dung des Übereinkommens und Statuts über die
Freiheit des Durchgangsverkehrs (BGBl.
Nr. 429/1924, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereichs BGBl. Nr. 130/1993) nicht mit 25. Juni
1992, sondern rückwirkend mit 25. Juni 1991
erklärt.

Vranitzky

290. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Anerkennung und Vollstreckung

ausländischer Schiedssprüche

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Slowenien die Weiteranwen-

dung des Übereinkommens über die Anerkennung
und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche
(BGBl. Nr. 200/1961, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 781/1992) nicht mit
25. Juni 1992, sondern rückwirkend mit 25. Juni
1991 erklärt.

Vranitzky

291. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich der Konvention
zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten
Konflikten samt Ausführungsbestimmungen

und Protokoll

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der
Organisation für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur der Vereinten Nationen haben nachstehende
Staaten ihre Beitrittsurkunden zur Konvention zum
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
samt Ausführungsbestimmungen und Protokoll
(BGBl. Nr. 58/1964), letzte Kundmachung des
Geltungsbereichs (BGBl. Nr. 129/1986) hinterlegt
bzw. erklärt, sich auch weiterhin an diese
Konvention gebunden zu erachten:

1. Zur Konvention samt Ausführungsbestimmun-
gen:
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Staaten:

Argentinien
Aserbaidschan
Peru
Senegal
Slowenien
Tadschikistan

Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde bzw.

Kontinuitätserklärung:

22. März 1989
6. August 1992

21. Juli 1989
17. Juni 1987
28. Oktober 1992
11. August 1992

2. Zum Protokoll:

Staaten:

Burkina Faso
Peru
Senegal
Slowenien
Spanien
Tadschikistan

Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde bzw.

Kontinuitätserklärung:

4. Februar 1987
21. Juli 1989
17. Juni 1987
28. Oktober 1992
26. Juni 1992
11. August 1992

Vranitzky

292 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Geltendmachung von Unter-

haltsansprüchen im Ausland

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Slowenien die Weiteranwen-
dung des Übereinkommens über die Geltendma-
chung von Unterhaltsansprüchen im Ausland
(BGBl. Nr. 316/1969, letzte Kundmachung des
Geltungsbereichs BGBl. Nr. 80/1993) nicht mit
25. Juni 1992, sondern rückwirkend mit 25. Juni
1991 erklärt.

Vranitzky

2 9 3 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Protokolls
über Privilegien und Immunitäten der Europäi-

schen Fernmeldesatellitenorganisation
(EUTELSAT)

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der
EUTELSAT haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Proto-
koll über Privilegien und Immunitäten der Europäi-
schen Fernmeldesatellitenorganisation (EUTEL-

SAT) (BGBl. Nr. 176/1989, letzte Kundmachung
des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 271/1991) hinter-
legt:

Staaten:

Belgien
Liechtenstein
Norwegen
Rumänien
Schweiz
Spanien
Vatikanstadt
Zypern

Datum der Hinterlegung
der Ratifikations-

bzw. Beitrittsurkunde:

11. Februar 1992
22. Februar 1993
13. März 1991
2. April 1992
9. April 1992
2. Juli 1992
9. Juli 1991

20. Mai 1992

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations-
bzw. Beitrittsurkunden haben folgende Staaten
Vorbehalte erklärt:

Deutschland:

Die in Art. 9 Abs. 2 des Protokolls vorgesehene
Befreiung von der Einkommensteuer wird nicht
Personen gewährt, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben.

Norwegen :

Norwegen wird die in Art. 9 Abs. 4, Art. 10 Abs. 2
und Art. 11 Abs. 2 des Protokolls vorgesehenen
Privilegien und Immunitäten nicht auf seine eigenen
Staatsangehörigen und Personen mit ständigem
Wohnsitz in seinem Hoheitsgebiet anwenden.

Schweiz:

Die Schweiz betrachtet als feststellbare Waren-
umsatzsteuer im Sinne von Art. 4 Abs. 2 des
Protokolls die Steuer, die auf der Lieferung von
Waren im Werte von mehr als 500 Schweizerfran-
ken an die EUTELSAT erhoben wird.

Spanien:

1. Spanien erklärt hinsichtlich der Steuerbestim-
mungen gemäß Art. 4 Abs. 2 des Protokolls,
daß die Möglichkeit der Erstattung von
Steuern und Abgaben angewendet wird.

2. Spanien erklärt, daß gemäß den Bestimmun-
gen des Art. 9 Abs. 4 und Art. 10 Abs. 2 des
Protokolls keine Verpflichtung besteht, den
eigenen Staatsangehörigen oder Personen mit
ständigem Aufenthalt die in Art. 9 Abs. 1 lit. b,
d, e, f und g des Protokolls vorgesehenen
Privilegien und Immunitäten zu gewähren.

Vranitzky
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294.

Zusatzabkommen zum Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Europäischen
Patentorganisation über den Sitz der Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts

DER BUNDESMINISTER FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Wien, am 18. Februar 1993

Zl. 2160.03/41 1-I.A-GL/93

Herr Präsident!

Ich beehre mich, auf das Abkommen zwischen
der Republik Österreich und der Europäischen
Patentorganisation über den Sitz der Dienststelle
Wien des Europäischen Patentamts *) vom 2. Juli
1990 Bezug zu nehmen, dessen Artikel 2 Absatz 1
vorsieht, daß der Sitzbereich der Dienststelle in
einem zwischen der Republik Österreich und der
Europäischen Patentorganisation abzuschließenden
Zusatzabkommen zu regeln ist. Ich beehre mich
Ihnen vorzuschlagen, auf der Grundlage dieser
Bestimmung ein solches Zusatzabkommen zwischen
der Österreichischen Bundesregierung und der
Europäischen Patentorganisation mit folgenden
Regelungen zu schließen:

Folgender Bereich stellt den ständigen Sitzbereich
der Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts
im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 des Abkommens
zwischen der Republik Österreich und der Europäi-
schen Patentorganisation über den Sitz der
Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts
vom 2. Juli 1990 dar:

a) 1070 Wien, Schottenfeldgasse 29 :
— Kellergeschoß
— Erdgeschoß
— Obergeschosse 1—4
— Obergeschoß 5 Bauteil 2

b) Mikrofilmabteilung im Dachgeschoß des
Hauses 1010 Wien, Kohlmarkt 8—10.

Falls die Europäische Patentorganisation den
oben aufgeführten Bestimmungen zustimmt, beehre
ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und Ihre
Antwort als Zusatzabkommen zum Abkommen
zwischen der Republik Österreich und der Europäi-
schen Patentorganisation über den Sitz der
Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts
betrachtet werden, die mit dem Datum Ihrer
Antwortnote in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck
meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Herrn Präsidenten
Dr. Paul Braendli
Europäisches Patentamt
München

Alois Mock

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 672/1990
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Europäisches Patentamt

An den
Bundesminister für
auswärtige Angelegenheiten
Herrn Dr. Mock
Ballhausplatz 2
A-1010 Wien

Az: 55.8.5
22.03.93

Herr Bundesminister!

Ich beehre mich, den Erhalt Ihrer Note vom
18. Februar 1993 zu bestätigen, die folgenden
Wortlaut hat:

„Ich beehre mich, auf das Abkommen (es
folgt der weitere Text der Eröffnungsnote in
deutscher Sprache) die mit dem Datum Ihrer
Antwortnote in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck
meiner ausgezeichneten Hochachtung."

Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, daß die
Europäische. Patentorganisation mit dem Vorschlag
einverstanden ist, daß Ihre Note und diese
Antwortnote ein Zusatzabkommen zum Abkommen
zwischen der Republik Österreich und der Europäi-
schen Patentorganisation über den Sitz der
Dienststelle Wien des Europäischen Patentamts .
bilden sollen, die mit dem Datum dieser Antwort-
note in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den
Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Dr. Paul Braendli
Präsident
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Das Zusatzabkommen ist mit 22. März 1993 in Kraft getreten.

Vranitzky
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